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1 Ausgangslage 

 

Die Revision des Unfallversicherungsgesetzes (UVG; SR 832.20) ist in der Schlussabstimmung vom 

25. September 2015 in beiden Räten angenommen worden.  

Nachdem das Parlament die Vorlage 1 (Unfallversicherung und Unfallverhütung) der ursprünglichen 

Botschaft vom 30. Mai 2008 an den Bundesrat zurückgewiesen hatte, wurden ihm mit der Zusatzbot-

schaft vom 19. September 2014 eine redimensionierte Vorlage 1 sowie Änderungsvorschläge zur Vor-

lage 2 unterbreitet, die bis dahin sistiert worden war. Der Inhalt der Zusatzbotschaft stützte sich 

massgeblich auf einen Kompromissvorschlag, den die Sozialpartner erarbeitet hatten, und der auch von 

den Versicherern unterstützt wurde.  

Das Parlament hat den Umstand, dass ihm mit der Zusatzbotschaft breit abgestützte, konsensuale Re-

visionsvorschläge unterbreitet worden sind, in hohem Masse respektiert. Entsprechend sind diese na-

hezu unverändert angenommen worden. Bei dieser Ausgangslage beschränkt sich die Revision der 

Unfallverordnung (UVV; SR 832.202) grundsätzlich auf die unstrittigen Themenbereiche der Gesetzes-

änderung in Form von technischen Präzisierungen. Die Neuerungen und Anpassungen auf Verord-

nungsstufe sollen die Anwendung des Unfallversicherungsrechts, das sich grundsätzlich bewährt hat, 

in einzelnen Punkten weiter verbessern und vereinfachen.    

 

2 Wesentliche Bereiche der Verordnungsrevision 

 

- Rentenkürzung im Alter 

Mit Artikel 22 Absatz 2ter UVG ist eine Kürzung der in der Unfallversicherung lebenslänglich ausge-

richteten Invalidenrenten bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters eingeführt worden. In diesem 

Bereich sind ergänzende Vorschriften erforderlich, um die Kürzungsmodalitäten in Sonderfällen zu 

klären, beispielsweise bei einer Gesamtinvalidität, die auf mehrere invalidisierende Unfälle zurück-

geht.  

 

- Koordinationsbestimmungen in der beruflichen Vorsorge 

 Um zu vermeiden, dass die Rentenkürzungen in der Unfallversicherung zu kompensatorischen 

Mehrleistungen in der beruflichen Vorsorge führen, werden in der Verordnung über die berufliche 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2; SR 831.441.1) entsprechende Koordinations-

bestimmungen erlassen.  

 

- Unfallversicherung der arbeitslosen Personen 

Mit der Gesetzesrevision sollte die Unfallversicherung der arbeitslosen Personen im UVG verankert 

werden. In dieser Absicht wurden verschiedene Bestimmungen der Verordnung über die Unfallver-

sicherung der arbeitslosen Personen (UVAL; SR 837.0) in das UVG überführt. Um zu gewährleisten, 

dass der ganze Versicherungszweig einheitlich im Recht der obligatorischen Unfallversicherung ge-

regelt ist, werden die in der UVAL verbliebenen Bestimmungen integral in die UVV überführt und im 

Achten Titel zusammengefasst. Die UVAL kann damit aufgehoben werden. 

 

- Integritätsentschädigung 

Mit dem revidierten Artikel 24 Absatz 2 UVG ist dem Bundesrat die Kompetenz eingeräumt worden, 

in Sonderfällen, namentlich bei Gesundheitsschädigungen durch das Einatmen von Asbestfasern, 

einen anderen Zeitpunkt für die Entstehung des Anspruches zu bestimmen. Entsprechend wird für 

Berufskrankheiten mit einem Mesotheliom oder anderen Tumoren mit prognostisch ähnlich kurzer 

Überlebenszeit bestimmt, dass der Anspruch auf eine Integritätsentschädigung mit dem Ausbruch 

der Krankheit entsteht. Diese Regelung deckt sich mit dem Konzept der Entschädigung von Asbest-

opfern, die der „Runde Tisch Asbest“ vorsieht. 

 

- Medizinaltarife 

Im Rahmen eines Tariffestsetzungsverfahrens hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 10. 

Dezember 2014 (C-529/2012) entschieden, dass in der UV/IV/MV keine inhaltlichen Vorgaben zur 

Bemessung der Tarife enthalten seien. Soweit die gleichen Grundsätze wie in der Krankenversiche-

rung gelten sollen, was sachgerecht erscheine, müsse dies zumindest auf Verordnungsebene so 
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festgelegt werden. Weiter bemängelte das Gericht, dass auch der Grad der Kostendeckung durch 

die eidgenössischen Sozialversicherer UV/IV/MV nicht geregelt sei. 

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird zum Anlass genommen, die  fehlenden Tarifgrund-

sätze zu etablieren und dabei gestützt auf Artikel 56 Absatz 2 UVG soweit möglich eine Harmonisie-

rung mit dem Tarifrecht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vorzunehmen.  

Neben der Präzisierung von Grundsätzen der Versorgung wird in der UVV neu in generell-abstrakter 

Weise definiert, dass im Bereich der Unfallversicherung gewisse, in Artikel 43 und 49 des Bundes-

gesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) verankerte Tarifbestimmungsgrundsätze 

sinngemäss Anwendung finden sollen. Gemäss richterlicher Überzeugung wird es der zuständigen 

Behörde, die einen Tarif verfügungsweise festzusetzen hat, auf dieser Grundlage möglich sein, ei-

nen konkreten Tarif im engeren Sinn, d.h. die Höhe des Taxpunktwertes oder des Basisfallwertes zu 

bestimmen.  

Entsprechend dem richterlichen Hinweis wird in der UVV ebenso klargestellt, dass im Gegensatz zur 

obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die stationäre Behandlung ein Kostendeckungsgrad 

von 100 Prozent gilt. 

Schliesslich wird festgehalten, dass die Tarife auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen be-

ruhen müssen. 

 

- Grossereignisse 

 Für Schäden, welche eine Ereignislimite überschreiten, haben die Versicherer nach Artikel 68 UVG 

bei der Ersatzkasse einen Ausgleichsfonds zu errichten. Die Verordnung definiert nur einige Grund-

prinzipien, überlässt die Organisation und die Regelung der Einzelheiten jedoch den Versicherern. 

Diese erstellen ein Verwaltungsreglement, das vom Departement zu genehmigen ist. 

 

- Reserven 

 Die nicht mehr zeitgemässen Vorschriften von Artikel 111 UVV werden aufgehoben und durch neue 

Reservevorschriften ersetzt, die auf die spezialgesetzlichen Vorschriften verweisen, welche für die 

jeweiligen Versicherungsträger gelten. Für die Krankenkassen sowie für die SUVA werden in Be-

rücksichtigung der Besonderheiten des UVG Regeln definiert, die sich an anerkannten Grundsätzen 

der Solvenzprüfung orientieren.  

 

- EKAS 

Um eine Verbesserung der Governance in der Eidgenössischen Koordinationskommission der Ar-

beitssicherheit (EKAS) zu erreichen, wird in Artikel 92 der Verordnung über die Verhütung von Un-

fällen und Berufskrankheiten (VUV; SR 832.30) klargestellt, dass sich die Verwendung der 

Prämienzuschläge nach den Beschlüssen der Koordinationskommission zu richten hat. Ihr allein 

steht das Verfügungsrecht zu. Der Suva kommt im Rahmen der Verwaltung der Prämienzuschläge 

lediglich eine treuhänderische Funktion zu. 

 

3 Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 

 

Ersatz von Ausdrücken 

 

Die grosse Revision bietet Gelegenheit, die Verordnung über die Unfallversicherung an die geltenden 

gesetzestechnischen Richtlinien (GTR) anzupassen. Entsprechend werden im ganzen Erlass die Aus-

drücke „SUVA“ durch „Suva“, „Departement“ durch „EDI“ und „Bundesamt“ durch „BAG“ ersetzt. 

 

Artikel 2 Ausnahmen von der Versicherungspflicht  

 

Absatz 1 Buchstabe g 

Die Rechtsprechung qualifiziert die Tätigkeit des haushaltführenden Konkubinatspartners AHV-rechtlich 

nicht länger als Erwerbstätigkeit, weshalb diese Personen nicht mehr unter eine erwerbsbedingte AHV-

Beitragspflicht fallen. Die Ausnahmeregelung von Buchstabe g kann daher gestrichen werden. 
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Artikel 3  Personen mit Vorrechten nach internationalem Recht 

 

Absatz 3 

Der Ausdruck „Bundesamt“ wird durch „BAG“ ersetzt. 

 

Artikel 9 Unfallähnliche Körperschädigungen 

 

Absatz 3  

Der bisherige Absatz 3 wird neu zur einzigen Bestimmung in Artikel 9 und ist mit dem Verweis auf Artikel 

6 Absatz 2 des Gesetzes zu ergänzen. 

 

Artikel 15  Behandlung im Spital  
 

Allgemein 

Die Änderung der Terminologie im UVG erfordert die entsprechenden Anpassungen in der Verordnung. 

In der Sachüberschrift sowie in den Absätzen 1, 2 und 3 wird der Begriff „Heilanstalt“ durch „Spital“ 

ersetzt.  

 

Absatz 2 

Im Interesse einer Verdeutlichung wird ergänzt, dass ein Spital ohne Tarifvereinbarung ausschliesslich 

Anspruch auf Vergütung der sogenannten Referenztaxe hat. Aufgrund des Naturalleistungsprinzips be-

steht dieser Anspruch nur dem Versicherer gegenüber. Dem Versicherten dürfen keine weitergehenden 

Kosten für die Behandlung in Rechnung gestellt werden. 

  

Artikel 16 Wechsel des Arztes, des Zahnarztes, des Chiropraktors oder des Spitals  

 

In der Sachüberschrift und im Text wird die Terminologie dem UVG angepasst. Der Begriff „Heilanstalt“ 

wird durch „Spital“ ersetzt.  

 

Artikel 18 Hilfe und Pflege zu Hause  

 

Allgemein 

In der Sachüberschrift und in den Absätzen 1 und 2 wird der veraltete Begriff „Hauspflege“ gleich wie 

im UVG durch „Hilfe und Pflege zu Hause“ ersetzt. Im Weitern wird in den Absätzen 1 – 3 eine begriff-

liche Klärung vorgenommen, indem das Wort „Pflege“ für die medizinische Betreuung des Versicherten 

steht, während das Wort „Hilfe“ für die nichtmedizinische Unterstützung des Versicherten verwendet 

wird. 

 

Absatz 2 

Die bisherige Freiwilligkeit von Beiträgen an die medizinische Pflege zu Hause durch eine nicht zuge-

lassene Person wird im Interesse der Rechtsgleichheit aufgegeben. Stattdessen wird ein Leistungsan-

spruch verankert, sofern die nicht zugelassene Person, die medizinische Pflege zu Hause fachgerecht 

ausführt (Buchstabe a). 

Ebenso wird der Leistungsanspruch auf Beiträge für die nichtmedizinische Hilfe zu Hause verankert, 

soweit diese nicht bereits durch eine Hilflosenentschädigung abgegolten wird (Buchstabe b).  

 

Artikel 19 Hilfsmittel 

 

Der Ausdruck „Departement“ wird durch „EDI“ ersetzt. 

 

Artikel 20  Rettungs-, Bergungs-, Reise- und Transportkosten 

 

Absatz 3 

Wenn sich die Leistungserbringer und die Versicherer in Bezug auf die Vergütung von Rettungs- und 

Bergungskosten nicht einigen können, ist das EDI ermächtigt, Höchstbeträge festzulegen. 
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Artikel 22 Versicherter Verdienst im Allgemeinen  

 

Absatz 4 Satz 3 und 4 

Invaliden- und Hinterlassenenrenten der obligatorischen Unfallversicherung werden grundsätzlich nach 

dem versicherten Verdienst bemessen, der dem von der versicherten Person innerhalb eines Jahres 

vor dem Unfall bezogenen Lohn entspricht (Art. 15 Abs. 2 UVG). Diese Bestimmung geht jedoch von 

einem traditionellen Beschäftigungsmodell aus, weshalb der Gesetzgeber den Bundesrat beauftragt 

hat, für unregelmässig beschäftigte Arbeitnehmende Sonderbestimmungen zu erlassen (Art. 15 Abs. 3 

lit. d UVG). Die Regelung lehnt sich an die Erwägungen des Bundesgerichts im Urteil BGE 138 V 106 

ff. an.  Bei ausländischen versicherten Personen ist die Periode, auf die umgerechnet wird, auf jene 

Zeitspanne zu beschränken, während der diese ausländerrechtlich betrachtet in der Schweiz überhaupt 

erwerbstätig sein durfte. 

 

Als unregelmässig beschäftigt gilt eine Person, die über eine gewisse Zeitspanne keine gleichbleibende 

durchschnittliche Arbeitszeit aufweist. Artikel 22 Absatz 4 regelt den für die Rentenbemessung mass-

gebenden versicherten Verdienst dieses Personenkreises. Bei unbefristeten unterjährigen Arbeitsver-

hältnissen wird vermutet, dass die versicherte Person ganzjährig zu den gleichen Bedingungen 

gearbeitet hätte, weshalb der in dieser Zeit bezogene Lohn auf ein volles Jahr umgerechnet wird (Abs. 

4 Satz 2). Absatz 4 Satz 3 in der heutigen Fassung führt aus, dass bei einer im Voraus befristeten 

Beschäftigung die Umrechnung auf die vorgesehene Dauer dieser Beschäftigung beschränkt bleibt.  

 

Das Bundesgericht hat im Urteil BGE 138 V 106 vom 15. Dezember 2011 festgestellt, dass es auch auf 

dem schweizerischen Arbeitsmarkt seit längerer Zeit vermehrt Nichtstandard-Arbeitsverträge wie Teil-

zeitverträge, Abrufverträge, Verträge mit Temporärfirmen, Freelance-Verträge etc. gibt. Bei diesen und 

anderen sogenannten „atypischen“ Arbeitsverhältnissen bestehe die Gefahr, dass die betreffenden An-

gestellten von einem angemessenen Versicherungsschutz ausgeschlossen werden, wenn die Bemes-

sung der Geldleistungen der obligatorischen Unfallversicherung zum Vornherein auf der Grundlage des 

im Zeitpunkt des Unfalls vorübergehend erzielten Verdienstes berechnet wird. Ein befristeter Arbeits-

vertrag könne nicht in jedem Fall mit einer befristeten Beschäftigung im Sinne von Absatz 4 Satz 3 

gleichgesetzt werden. Vielmehr sei der im Zeitpunkt des Unfalles erzielte Lohn auf die „normale Dauer 

der Beschäftigung“ der versicherten Person aufzurechnen, die sich aufgrund der Erwerbsbiographie 

ermitteln lasse.  

 

Um eine sachgerechte Festsetzung des für die Rentenberechnung massgebenden Lohnes zu gewähr-

leisten, wird Absatz 4 Satz 3 mit dem Vorbehalt „ausser wenn sich nach der bisherigen oder beabsich-

tigten Ausgestaltung der Erwerbsarbeitsbiografie eine andere Normaldauer der Beschäftigung ergibt“ 

ergänzt. Damit ist für die Rentenbemessung sowohl von Versicherten, die im Zeitpunkt des Unfalles in 

einem überjährigen wie auch für solche, die in einem unterjährigen Arbeitsverhältnis stehen, die im 

Rahmen eines oder mehrerer Arbeitsverhältnisse ausgeübte normale Dauer der Beschäftigung mass-

gebend. Diese richtet sich nach der bisherigen oder beabsichtigten künftigen Ausgestaltung der Er-

werbsbiographie. 

 

Artikel 23 Massgebender Lohn für das Taggeld in Sonderfällen 
 

Absatz 3bis 

Entsprechend den Erwägungen des Bundesgerichts im Urteil BGE 139 V 464 wird für temporär Ange-

stellte, die auf der Basis eines Einsatzvertrages einen Unfall erleiden, definiert, dass im Falle einer 

regelmässigen Erwerbstätigkeit der im aktuellen Einsatzvertrag vereinbarte Lohn für die Bemessung 

des Taggeldes massgebend ist. 

 

Absatz 5 

Der bisherige Verordnungstext wird in Anlehnung an die vom Bundesgericht im Urteil BGE 139 V 148 

geschützte Praxis dahingehend präzisiert, dass bei Mehrfacharbeitsverhältnissen der Gesamtlohn aus 
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allen Arbeitsverhältnissen massgebend ist, unabhängig davon, ob diese Arbeitsverhältnisse eine De-

ckung nur für Berufsunfälle oder auch für Nichtberufsunfälle begründen. Diese Regelung soll auch für 

die freiwillige Versicherung gelten. 

 

Artikel 27 Abzüge bei Spitalaufenthalt 

 

Der Begriff „Heilanstalt“ wird in der Sachüberschrift und in Absatz 1 (Einleitungssatz) entsprechend der 

Änderung im UVG durch „Spital“ ersetzt. 

 

Artikel 31 Berechnung der Komplementärrenten im Allgemeinen 
 

Absatz 1 

Die aktuelle Bestimmung ist der Tatsache anzupassen, dass es in der AHV/IV seit 2008 keine Zusatz-

renten mehr gibt. Der betreffende Hinweis ist zu streichen. Auf der andern Seite sind bei der Berechnung 

der Komplementärrente auch gleichartige Rentenleistungen einer ausländischen Sozialversicherung 

mit zu berücksichtigen. Massgebend ist dabei der Wechselkurs im Zeitpunkt des erstmaligen Zusam-

mentreffens der beiden Leistungen. 

 

Artikel 32  Berechnung der Komplementärrenten in Sonderfällen 

 

Absatz 3  

Betrifft nur den französischen Text, wo eine redaktionelle Anpassung vorzunehmen ist. 

 

Artikel 33 Anpassung von Komplementärrenten 
 

Absatz 2 Buchstabe a 

Die aktuelle Bestimmung ist der Tatsache anzupassen, dass es in der AHV/IV seit 2008 keine Zusatz-

renten mehr gibt. Der betreffende Hinweis ist zu streichen. Auf der andern Seite ist zu ergänzen, dass 

die Komplementärrenten auch dann den veränderten Verhältnissen anzupassen sind, wenn gleichartige 

Rentenleistungen ausländischer Sozialversicherungen wegfallen oder neu hinzukommen. 

 

Artikel 33a Gegenstand der Rentenkürzung im Alter  

 

Absatz 1 

Mit dieser Bestimmung soll klargestellt werden, dass die Kürzung auf dem Rentenbetrag inklusive Teu-

erungszulage und nicht auf dem Invaliditätsgrad vorzunehmen ist. 

 

Absatz 2 

Es soll präzisiert werden, dass sich die Komplementärrenten und die Teuerungszulagen unabhängig 

einer Rentenkürzung im Alter berechnen. Die Kürzung erfolgt erst auf den solcher Art ermittelten Beträ-

gen. 

 

Artikel 33b Rentenkürzung im Alter bei mehreren Unfällen 

 

Absatz 1 

Die Kürzungsregeln gelten auch für Mehrfachverunfallte mit einer Gesamtinvalidität. Absatz 1 präzisiert, 

dass die Kürzung nach Artikel 20 Absatz 2ter UVG für jeden Rententeil separat zu bestimmen ist. Mass- 

gebend ist das jeweilige Alter des Versicherten im Zeitpunkt des invalidisierenden Unfalles sowie der 

jeweils darauf entfallende Anteil des Rentenbetrages. Die Bestimmung legt fest, wie der jeweilige Betrag 

der Rentenanteile zu definieren ist. 

 

Absatz 2 

Wenn mehrere invalidisierende Unfälle, mit je einem Invaliditätsgrad von unter 40% zu einer Gesamtin-

validität von 40% und mehr führen, ist für die Bestimmung des Prozentpunkt-Wertes der Kürzung pro 
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Jahr im Sinne von Artikel 20 Absatz 2ter UVG auf den Grad der Gesamtinvalidität abzustellen. Der be-

treffende Prozentpunkt-Wert der Kürzung ist auf den gesamten Rentenbetrag anzuwenden. 

 

Absatz 3 

Für den Fall, dass nach mehreren invalidisierenden Unfällen erstmalig eine Gesamtrente zugesprochen 

wird, wird in Absatz 3 in Analogie zu BGE 123 V 50, E. 3b, definiert, dass für die Bestimmung des 

Ausmasses der Kürzung nach Artikel 20 Absatz 2ter UVG allein auf das Alter des Versicherten im Zeit-

punkt des ersten invalidisierenden Unfalles abzustellen ist.  

 

Artikel 33c Rentenkürzung im Alter bei Rückfällen und Spätfolgen   

 

Absatz 1 

Bezüglich der Kürzungsfälle gemäss Artikel 20 Absatz 2quater  UVG wird präzisiert, dass sich das Aus-

mass der Kürzung nach der Anzahl der vollen Jahre seit der Vollendung des 45. Altersjahres bis zum 

Ausbruch der rentenwirksamen Arbeitsunfähigkeit nach Vollendung des 60. Altersjahres richtet.  

 

Absatz 2 

Damit wird klargestellt, dass die Berechnung des Ausmasses der Kürzung gemäss Absatz 1 identisch 

sein soll, wenn es um Rückfälle und Spätfolgen geht, die auf einen Unfall ab Alter 45 zurückgehen, 

deren rentenwirksame Arbeitsunfähigkeit jedoch erst nach Vollendung des 60. Altersjahres eintritt. Ana-

log zu den Fällen gemäss Absatz 1 kommt dem Alter im Unfallzeitpunkt keine Bedeutung zu. Für die 

Bestimmung des Ausmasses der Kürzung ist auch hier die Anzahl voller Jahre seit Vollendung des 45. 

Altersjahres bis zum Ausbruch der rentenwirksamen Arbeitsunfähigkeit nach Vollendung des 60. Alters-

jahres massgebend.  

 

Artikel 36 Integritätsentschädigung 

 

Absatz 5 

Die Integritätsentschädigung wird grundsätzlich mit der Invalidenrente festgesetzt oder bei fehlendem 

Rentenanspruch bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). An-

spruchsvoraussetzungen sind nach Artikel 24 Absatz 1 UVG eine dauernde und erhebliche Schädigung 

der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität. 

Da asbestbedingte Erkrankungen meistens erst nach einer langen Latenzzeit im Pensionierungsalter 

ausbrechen und die fortschreitende Entwicklung der unheilbaren Krankheit keine Beendigung der ärzt-

lichen Behandlung aufgrund des Erreichens eines stabilen Zustandes zulässt, wären die gesetzlichen 

Anspruchsvoraussetzungen für eine Integritätsentschädigung unter zeitlichen Gesichtspunkten kaum je 

erfüllt. In BGE 113 V 224 ff. hatte das Bundesgericht entschieden, dass der Anspruch erst 12 Monate 

nach dem Übergang zu einer rein palliativen Behandlung entstehen könne. Seit 2006 pflegt die Suva 

eine grosszügigere Praxis, indem den an einem Mesotheliom erkrankten Personen 6 Monate nach Aus-

bruch der Krankheit vorschussweise eine Integritätsentschädigung von 40% ausgerichtet wird. Eine 

zweite Tranche von 40% wird nach Ablauf von weiteren 12 Monaten bezahlt, sofern die erkrankte Per-

son nicht vorher verstirbt, was jedoch in vielen Fällen geschieht.  

Die besondere Problematik der asbestbedingten Berufskrankheiten hat den Gesetzgeber veranlasst, 

dem Bundesrat in Artikel 24 Absatz 2 zweiter Satz UVG die Kompetenz einzuräumen, in Sonderfällen, 

namentlich bei Gesundheitsschädigungen durch das Einatmen von Asbestfasern, einen anderen Zeit-

punkt für die Begründung des Anspruches auf eine Integritätsentschädigung vorzusehen. Die Aus-

nahme soll sich nach dem gesetzgeberischen Willen auf die zeitliche Komponente, d.h. auf das Element 

der Dauerhaftigkeit beziehen. Mit andern Worten soll es in den Fällen, in denen prognostisch lediglich 

noch eine kurze Überlebenszeit besteht, zu einer raschen und integralen Auszahlung der Integritätsent-

schädigung kommen, ohne dass entsprechend dem üblichen Kriterium der Dauerhaftigkeit vorgängig 

eine gewisse Zeitspanne andauernden Leidens abgewartet werden müsste.  

Entsprechend wird in Artikel 36 Absatz 5 UVV bestimmt, dass der Anspruch auf eine Integritätsentschä-

digung bei Berufskrankheiten mit einem Mesotheliom oder anderen Tumoren mit prognostisch ähnlich 

kurzer Überlebenszeit mit dem Ausbruch der Krankheit entsteht. Damit lassen sich die Schwierigkeiten, 
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die mit den Anspruchsvoraussetzungen gemäss Artikel 24 Absatz 1 UVG - unter zeitlichen Gesichts-

punkten - verbunden sind, eliminieren. Im Falle eines Mesothelioms bedeutet dies, dass mit dem Aus-

bruch der Krankheit die gesamte Integritätsentschädigung von 80% geschuldet ist.  

Weil sich die Sonderlösung gemäss dem Willen des Gesetzgebers auf das zeitliche Element be-

schränkt, müssen die übrigen Anspruchsvoraussetzungen für eine Integritätsentschädigung nach wie 

vor erfüllt sein. Folglich bedarf es unverändert des nachgewiesenen Kausalzusammenhangs zwischen 

der beruflichen  Exposition mit schädigenden Stoffen und dem Ausbruch der Krankheit ebenso wie das 

von Artikel 24 Absatz 1 UVG verlangte Kriterium der erheblichen Schädigung erfüllt sein muss. Im Falle 

eines Mesothelioms sind diese Voraussetzungen klarerweise erfüllt.  

Das Mesotheliom ist die gravierendste Asbesterkrankung. Eine kurze Exposition kann ausreichen, um 

krank zu werden. Die Krankheit kann nach ihrem Ausbruch schnell voranschreiten und bedeutet in fast 

allen Fällen, dass die Betroffenen innerhalb kurzer Zeit nach Ausbruch sterben. Zudem ist die Verursa-

chung durch Asbest regelmässig klar, was beim Lungenkrebs nicht der Fall ist. Die Asbestose ihrerseits 

ist in ihrer Schwere mit einem Mesotheliom nicht vergleichbar und führt meistens zu keiner Arbeitsun-

fähigkeit. Es rechtfertigt sich daher, die Sonderlösung auf Berufskrankheiten mit einem Mesotheliom 

oder anderen Tumoren mit prognostisch ähnlich kurzer Überlebenszeit zu beschränken. Diese Rege-

lung deckt sich mit dem Konzept der Entschädigung von Asbestopfern, die der „Runde Tisch Asbest“ 

am 8. Juni 2016 beschlossen hat. 

 

Artikel 37 Entstehung und Erlöschen des Anspruches 
 

Die aktuelle Regelung definiert, dass der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des 

Monats, in dem die Voraussetzungen erfüllt sind, jedoch frühestens beim Beginn eines allfälligen Ren-

tenanspruchs beginnt. Die Verknüpfung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung mit einem Ren-

tenanspruch ist verfassungs- und gesetzwidrig (BGE 133 V 42), weshalb sie gestrichen werden muss. 

 

Artikel 43 Berechnung der Komplementärrenten   

 

Absätze 1, 2 und 4 

Der Wortlaut der Absätze 1, 2 und 4 ist an die neue gesetzliche Regelung in Artikel 31 Absatz 4bis UVG 

anzupassen, wonach auch die gleichartigen Leistungen ausländischer Sozialversicherungen bei der 

Berechnung der Komplementärrente mitzuberücksichtigen sind. Der Klarheit halber wird zudem be-

stimmt, dass der Wechselkurs beim erstmaligen Zusammentreffen der in- und ausländischen Leistun-

gen massgebend sein soll. 

 

Artikel 53  Unfallmeldung 

 

Allgemein 

Gestützt auf die Revisionsbestimmung von Artikel 45 Absatz 2bis UVG ist in der Verordnung zu ergän-

zen, dass die arbeitslose Person oder ihre Angehörigen einen Unfall der zuständigen Stelle der Arbeits-

losenversicherung zu melden haben bzw. dass diese die Unfallmeldung auszufüllen und dem 

zuständigen Versicherer zuzustellen hat. 

 

Absatz 1 

Wie im Gesetz ist in Buchstabe b von Absatz 1 der Begriff „Heilanstalt“ durch „Spital“ zu ersetzen. 

 

Absatz 5 

Es wird präzisiert, dass die Unfallmeldung einer arbeitslosen Person an die Suva nicht von der Melde-

pflicht gegenüber dem RAV gemäss Artikel 42 Absatz 1 AVIV entbindet. 

 

Artikel 56 Mitwirkung des Arbeitgebers oder der zuständigen Stelle der Arbeitslosenversi-

cherung 

 

Die Verpflichtung zur Mitwirkung wird auf die zuständigen Stellen der Arbeitslosenversicherung ausge-

dehnt. 
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Gliederungstitel vor Artikel 67 

 

Unter dem Vierten Titel „Medizinalrecht und Tarifwesen“ findet sich neu das Kapitel 1 „Grundsätze der 

Versorgung“. 

 

Artikel 67 Grundsätze der Versorgung  

 

Absatz 1 

In Konkretisierung von Artikel 56 Absatz 1 UVG, der die vertragliche Zusammenarbeit zwischen den 

Versicherern mit den Medizinalpersonen sowie den Spitälern und Kuranstalten stipuliert, ist festzuhal-

ten, dass die Zielsetzung der Zusammenarbeit in einer ausreichenden Versorgung der nach UVG un-

fallversicherten Patienten liegt. Damit soll einerseits einer Überversorgung vorgebeugt werden, 

andererseits soll damit auch das in Artikel 56 Absatz 2 UVG (indirekt) verankerte Prinzip bestätigt wer-

den, dass Tarifverträge nur mit jenen Spitälern zu vereinbaren sind, welche für die Versorgungssicher-

heit erforderlich sind. Im stationären Bereich gibt es mithin keinen Kontrahierungszwang. Für die 

Leistungserbringer im ambulanten Bereich gilt hingegen, dass jedermann, der die Bedingungen erfüllt, 

dem Vertrag beitreten kann. 

Weiter soll präzisiert werden, dass die Heilbehandlung auch qualitativen Ansprüchen zu genügen hat, 

was in der UV bisher keine explizite Erwähnung gefunden hat. 

 

Absatz 2 

In Artikel 10 (Heilbehandlung), Artikel 11 (Hilfsmittel) und Artikel 48 UVG (Anordnung der Behandlung 

durch den Versicherer) werden jeweils die Zweckmässigkeit der Behandlung bzw. die Zweckmässigkeit 

und Einfachheit des Hilfsmittels erwähnt, ohne dass dieser Begriff näher definiert wird. In Anlehnung an 

die bundesgerichtliche Rechtsprechung soll deshalb klar gestellt werden, dass die Zweckmässigkeit 

Ausdruck der Verhältnismässigkeit ist, indem die Behandlung resp. das Hilfsmittel geeignet und not-

wendig sein muss, um die im Einzelfall unterschiedliche gesetzliche Zielsetzung in einem vernünftigen 

Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen zu erreichen. Die gesetzliche Zielsetzung beschränkt sich nicht 

allein darauf, einen stabilen Gesundheitszustand zu erreichen, der eine Wiedereingliederung zulässt. 

In Artikel 21 werden unter dem Titel „Heilbehandlung nach Festsetzung der Rente“ auch andere Ziel-

setzungen erwähnt, beispielsweise die wesentliche Verbesserung oder die Bewahrung vor einer we-

sentlichen Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes mittels medizinischer Vorkehren bei 

Schwerstverunfallten mit einer Erwerbsunfähigkeit. 

Im Weitern wird mit der Definition des Begriffes der Zweckmässigkeit gemäss Absatz 2 insofern eine 

Angleichung an die Krankenpflegeversicherung angestrebt, als die Verordnung des EDI über Leistun-

gen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV; SR 832.112.31) auch in der Unfallversi-

cherung Richtschnur für die Übernahme von Leistungen bilden soll. Mit andern Worten sollen 

Leistungen, die im KVG bereits geprüft und mit der Aufnahme in Anhang 1 zur KLV von der Übernah-

mepflicht ausgeschlossen worden sind, auch in der Unfallversicherung nicht entschädigt werden.  

 

Gliederungstitel vor Artikel 68 

 

Das bisherige Kapitel 1 wird zum Kapitel 1a und heisst neu „Spitäler und Medizinalpersonen“. 

 

Artikel 68 Spitäler und Kuranstalten  

 

Allgemein 

Wie im Gesetz wird auch in der Verordnung sowohl im Titel als auch im Verordnungstext der Begriff 

„Heilanstalt“ durch „Spital“ ersetzt.  

 

Absätze 1 und 2 
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Bezüglich der Definition der Spitäler gemäss Absatz 1 und den Kuranstalten gemäss Absatz 2 wird eine 

Klarstellung vorgenommen, indem die bisher in Absatz 2 genannte Rehabilitation in Absatz 1 verscho-

ben wird, so dass die Umschreibung der Kuranstalt auf die Nachbehandlung oder die Kur beschränkt 

bleibt. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Kuranstalten nicht als Spitäler gelten.  

 

Gliederungstitel vor Artikel 69a 

 

Das bisherige Kapitel 1a wird neu zum Kapitel 1b. 

 

Artikel 70 Tarife 

 

Absatz 1 

Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Dezember 2014 (C-529/2012) ist im Rahmen eines 

Tariffestsetzungsverfahrens bemängelt worden, dass das UVG, das MVG und das IVG keine inhaltli-

chen Vorgaben zur Bemessung der Tarife enthalten. Es fehle an generell-abstrakten Grundsätzen zur 

Tarifordnung und zur Kostenermittlung für die Leistungsabgeltung. Es erscheine zwar durchaus sach-

gerecht, die Medizinaltarife im Bereich der UV/MV/IV nicht nach einem anderen Modell zu berechnen 

als im Tarifrecht der Krankenversicherung. Die öffentliche Hand sei bei der Tarifierung jedoch nicht frei. 

Auch in diesem Bereich gelten für sie die allgemeinen Grundprinzipien des staatlichen Handelns. So 

muss sich die Tarifordnung auf eine gesetzliche Grundlage stützen können. Wenn die Tarifordnung des 

KVG zur Anwendung kommen soll, so müsse dies zumindest auf Verordnungsebene festgelegt werden. 

Gestützt auf die generell-abstrakten Grundsätze könne die Vorinstanz alsdann mittels Verfügung einen 

konkreten Tarif im engeren Sinn, das heisst die Höhe des Taxpunktwertes oder des Basisfallwertes im 

konkreten Einzelfall festlegen.    

Artikel 56 Absatz 2 UVG regelt, dass der Bundesrat für die Koordination mit den Tarifordnungen anderer 

Sozialversicherer sorgt und diese anwendbar erklären kann.  

Gestützt auf diese Kompetenznorm wird in der UVV auf die Tarifbestimmungen in Artikel 43 Absätze 2 

und 3 sowie in Artikel 49 Absätze 1, 3, 4 ,5 und 6 KVG verwiesen. Dabei ist deutlich zu machen, dass 

diese Bestimmungen in der UV „sinngemäss“ zur Anwendung kommen. Damit soll klar gestellt werden, 

dass den systematischen Unterschieden der UV gegenüber der KV Rechnung zu tragen ist.  

 

Absatz 2 

Indem Artikel 56 Absatz 2 UVG dem Bundesrat die Kompetenz einräumt, die Tarifordnungen anderer 

Sozialversicherer für anwendbar zu erklären, können auch bezüglich der Anforderungen an die Tarife 

und Preise die einschlägigen Regelungen in Artikel 43 Absatz 4 zweiter Satz KVG und in Artikel 59c 

KVV übernommen werden. Entsprechend sollen sich die Tarife und Preise auch in der UV nach be-

triebswirtschaftlichen Kriterien bemessen, auf einer sachgerechten Struktur aufbauen und lediglich 

transparent ausgewiesene und durch eine effiziente Leistungserbringung begründete Kosten decken. 

Für den stationären Bereich wird diese Bestimmung in Artikel 70c Absatz 1 letzter Satz UVV konkreti-

siert. 

 

Artikel 70a Kostenermittlung und Leistungserfassung 

 

Damit sich die Tarife und Preise gemäss Artikel 70 Absatz 2 UVV nach betriebswirtschaftlichen Kriterien 

bemessen lassen und damit die Voraussetzungen für ein transparentes Benchmarking gemäss Artikel 

70c Absatz 1 UVV gegeben sind, müssen den für die UV tätigen Spitälern und Kuranstalten die gleichen 

Verpflichtungen auferlegt werden, wie sie in der VKL für die Bestimmung der Leistungen und Kosten 

der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der stationären Behandlung im Spital definiert sind. 

Diese Verpflichtung wird durch die in Artikel 56 Absatz 2 UVG an den Bundesrat delegierte Koordination 

der Tarifordnungen gedeckt. Ohne analoge Anwendung der VKL durch die Spitäler und Heilanstalten 

nach Artikel 56 Absatz1 UVG wäre eine Koordination der Tarifordnungen im Sinne der Preisbeurteilung 

nach identischen Kriterien wie in der KV nicht möglich. 

Das Einsichtsrecht ist den zuständigen Stellen des Bundes (BAG), dem Verein Medizinaltarif-Kommis-

sion UVG (MTK) sowie den Tarifpartnern einzuräumen. In Bezug auf den Inhalt und die Ausübung bzw. 
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Gewährleistung des Einsichtsrechts ist der in der Krankenversicherung gelebte Grundsatz massge-

bend, dass sich die Tarifpartner darüber absprechen und Vereinbarungen treffen. Die Rechtspraxis 

stützt sich auf die allgemeinen Beweislastregeln, wonach die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat, 

wer aus den behaupteten und unbewiesen gebliebenen Tatsachen Rechte ableitet. Folglich haben die 

Spitäler die anrechenbaren Kosten für die von ihnen verlangten Tarife in transparenter Form nachzu-

weisen. 

 

Artikel 70b Vergütung der ambulanten Behandlung 

 

Absatz 1 

Neben der Ergänzung des Wortlautes des bisherigen Artikels 70 Absatz 1 UVV mit der Nennung von 

Transport- und Rettungsunternehmen wird neu festgehalten, dass für die Abgeltung der ambulanten 

Heilbehandlung in der UV gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstrukturen massgebend sein sollen. 

 

Absatz 2  

Entspricht dem Wortlaut des bisherigen Artikels 70 Absatz 3 UVV. 

 

Artikel 70c Vergütung der stationären Behandlung 
 

Absatz 1 

Auch im stationären Bereich sollen in der UV leistungsbezogene, gesamtschweizerisch einheitliche Ta-

rifstrukturen gelten. Das Kriterium der Leistungsbezogenheit entspricht dabei der Definition in Artikel 

59d KVV. 

Entsprechend der aktuellen Praxis der Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) soll in der UVV verankert 

werden, dass zur Festsetzung des Spitaltarifs auf einen Benchmark abzustellen ist. Diesbezüglich ist 

das Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts C-1698/2013 vom 7. April 2014 zur Auslegung von 

Artikel 59c Absatz 1 Buchstaben a und b KVV massgebend. Demnach sind im stationären Bereich nicht 

die individuellen Kosten des Spitals entscheidend, dessen Tarif zu beurteilen ist, sondern die Kosten 

des Spitals, dessen Kosten den Benchmark bilden. Dies gilt gleichermassen für die „ausgewiesenen 

Kosten der Leistung“ als auch bei den „für eine effiziente Leistungserbringung erforderlichen Kosten“.  

 

Absatz 2 

Die Vergütung der stationären Behandlung im Spital mittels Pauschalen stellt die Grundregel dar. Die 

Tarifpartner dürfen jedoch eine separate Rechnungstellung für besondere diagnostische und therapeu-

tische Leistungen vereinbaren. Diese Leistungen werden dann in den Pauschalen nicht mitberücksich-

tigt. Dies erlaubt es insbesondere, die Pauschalbeträge von solchen Leistungen zu entlasten, die 

seltener erbracht werden und besonders aufwendig sind. Die Kosten für solche zusätzlichen Leistungen 

werden dann nur bei denjenigen Versicherten angerechnet, bei denen sie tatsächlich anfallen. 

 

Absatz 3 

Im Sinne einer rein deklaratorischen Bestimmung, welche die unbestrittene Praxis abbildet, wird fest-

gehalten, dass die Kostenbeteiligung der Versicherer für alle Leistungen im stationären Bereich im UVG 

100 Prozent beträgt. Damit soll dem Hinweis im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Dezem-

ber 2014 (C-529/2012) entsprochen werden, wonach auch der Grad der Kostendeckung in einer gene-

rell-abstrakten Norm zu regeln ist. 

 

Absatz 4 

Für die Kündigung der Zusammenarbeits- und Tarifverträge soll auch im stationären Bereich eine Kün-

digungsfrist von mindestens sechs Monaten gelten. 

 

Artikel 71  Koordination der Tarife  

 

Absatz 1 

Der aktuelle Wortlaut bestimmt, dass Tarife nach Artikel 70 Absatz 1 UVV nach Grundsätzen auszu-

gestalten sind, die auch für andere Sozialversicherungszweige Anwendung finden können. Das De-

partement kann Richtlinien aufstellen. Mit den neuen Bestimmungen von Artikel 70 und Artikel 70a – 
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70c UVV wird diese Forderung erfüllt, indem die Tarifgrundsätze der obligatorischen Krankenpflege-

versicherung für sinngemäss anwendbar erklärt werden. Unter diesen Umständen kann Absatz 1 auf-

gehoben werden. 

 

Artikel 72 Pflichten der Versicherer sowie der Arbeitgeber und der zuständigen Stelle der Ar-

beitslosenversicherung 

 

Artikel 72 wird neu in zwei Absätze gegliedert: Absatz 1 regelt die Informationspflicht der Versicherer 

gegenüber den Arbeitgebern und den zuständigen Stellen der Arbeitslosenversicherung. In Absatz 2 

werden die Pflichten der Arbeitgeber und der zuständigen Stellen der Arbeitslosenversicherung aufge-

führt. Ihre Informationspflicht wird dahingehend präzisiert, dass sie die Arbeitnehmer resp. die Arbeits-

losen bei Beendigung des Arbeits- bzw. des Versicherungsverhältnisses über die Möglichkeit einer 

Abredeversicherung zu informieren haben. Damit die in Artikel 3 Absatz 3 UVG geregelte Möglichkeit 

des Abschlusses einer Abredeversicherung in der Unfallversicherung, die als Kollektivversicherung aus-

gestaltet ist, überhaupt zum Tragen kommt, muss der Arbeitgeber bzw. die zuständige Stelle der Ar-

beitslosenversicherung als „Vermittler“ zwischen Versicherer und Versicherten agieren. 

 

Artikel 72b  Amtszeit des Präsidenten und der beiden Vizepräsidenten des Verwaltungsrates 

 

Die Dauer der Amtszeit der Mitglieder des Suva-Rates (bisheriger Verwaltungsrat) wird neu auf Geset-

zesstufe in Artikel 63 Absatz 3 UVG geregelt. Diese Bestimmung kann deshalb aufgehoben werden. 

 

Artikel 84 Lehr- und Invalidenwerkstätten 
 

In der systematischen Gesetzessammlung (SR) hat sich ein orthografischer Fehler eingeschlichen, in-

dem im Einleitungssatz „Buchstaben“ statt „Buchstabe n“ geschrieben ist. Dieser Fehler soll korrigiert 

werden. 

 

Artikel 85 Betriebe für temporäre Arbeit 

 

Der Begriff „vermitteltes“ wird durch „verliehenes“ Personal ersetzt. Damit wird dem Wortlaut im Bun-

desgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG; SR 823.11) entsprochen. 

 

Artikel 93 Typenvertrag  

 

Der Typenvertrag wird neu auf Gesetzesstufe in Artikel 59a UVG geregelt. Artikel 93 kann gestrichen 

werden.  

 

Artikel 95 Zuweisung zu Versicherern 

 

Absatz 2  

Der Verweis auf Artikel 105 Absätze 1 und 2 des Gesetzes wird gestrichen, was bereits mit der Ein-

führung des ATSG hätte erfolgen sollen. Der korrekte Verweis auf Artikel 52 ATSG wird nun nachge-

holt. 

 

Artikel 95a Aufgaben der Ersatzkasse bei Grossereignissen   

 

Absatz 1 

In der Annahme, dass versicherte Personen unabhängig von ihren beruflichen Tätigkeiten gleich häufig 

von Grossereignissen betroffen sind, werden die Prämienzuschläge als einheitliche, für alle Betriebe 

gleiche Prämienzuschläge in Promillen des versicherten Verdienstes pro Versicherungszweig festge-

legt. Prämienzuschläge in Prozenten der Nettoprämien würden zu höheren Fondsbeiträgen von Betrie-

ben und Versicherten in Branchen mit erhöhten Unfallrisiken und damit zu ungerechtfertigten 

Benachteiligungen dieser Betriebe und Versicherten führen. 
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Die Prämienzuschläge sind so festzulegen, dass sich damit die laufenden Kosten ebenso wie die er-

brachten Zahlungen nach Artikel 78 UVG decken lassen. Im Rahmen der Bandbreite der Schätzungen 

soll der Mittelwert des Bedarfes massgebend sein. Dies kann im Verlaufe der periodisch allenfalls an-

zupassenden Schadensschätzungen zu Korrekturen bei den zu erhebenden Prämienzuschlägen ge-

mäss Artikel 90 Absatz 4 UVG führen. 

Der Gesamtschadenaufwand wird ohne Teuerungszulagen für Rentendeckungskapitalien und ohne An-

passung der Hilflosenentschädigungen infolge Erhöhung des höchstversicherten Verdienstes berech-

net. Die Teuerungszulagen sind abhängig von der zeitlichen Entwicklung der Inflation beginnend mit 

dem Grossereignis bis zum Tod der Rentenempfänger, d.h. im Allgemeinen über mehrere Jahrzehnte. 

Daher sind die Teuerungszulagen zum Voraus extrem schwierig zu schätzen. Dies behindert unter Um-

ständen die Feststellung, ob überhaupt ein Grossereignis eingetreten ist, führt während des Betriebs 

des Fonds für Grossereignisse zu hohen und lange andauernden Ausgleichszahlungen und verhindert 

damit, dass die Schäden im Sinne von Absatz 4 nach angemessener Zeit durch den Fonds abgegolten 

werden können. Die Teuerungszulagen werden daher von den Versicherern selber finanziert, bzw. die-

jenigen der Versicherer nach Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe a UVG werden vom Fonds zur Sicherung 

zukünftiger Renten nach Artikel 90a UVG übernommen. 

 

Absatz 2 

Es ist zu erwarten, dass ein Grossereignis Berufs- und Nichtberufsunfälle verursacht. Weil die Versi-

cherer nach Artikel 89 UVG getrennte Rechnungen führen, gelten für beide Versicherungszweige die 

jeweiligen Schwellen für ein Grossereignis im Sinne von Artikel 78 Absatz 1 UVG. Dementsprechend 

kann die Ersatzkasse für die beiden Versicherungszweige unterschiedliche Prämienzuschläge festle-

gen. 

 

Absatz 3 

Die Versicherer übernehmen den Aufwand für die Schäden und Schadenbearbeitung von Grossereig-

nissen unterhalb der Schwelle pro Versicherungszweig zu Anteilen, die proportional zu ihrem Gesamt-

schadenaufwand sind. Diese und damit auch die von den Versicherern zu übernehmenden 

Schadenanteile sind erst nach der Abwicklung aller Unfälle definitiv bekannt. Die Ersatzkasse muss 

daher die Gesamtschäden aller betroffenen Versicherer fortlaufend schätzen. Veränderte Schadenan-

teile der Versicherer auf Grund von Neueinschätzungen werden durch Ausgleichszahlungen zwischen 

den Versicherern beglichen, die durch die Ersatzkasse veranlasst werden. Die der Ersatzkasse gemel-

deten Kosten für die Schadenbearbeitung dürfen nur allozierbare, d.h. den Schadenfällen direkt zuge-

ordnete Verwaltungskosten umfassen.                       

 

Absatz 4 

Um die Betriebsdauer des Fonds zu verkürzen, können sich die Ersatzkasse und die Versicherer auf 

eine vorzeitige, definitive Abgeltung der vom Fonds zu tragenden Schäden einigen, sobald diese zuver-

lässig geschätzt werden können. Ist bei der Auflösung des Fonds noch Kapital vorhanden, wird dieses 

in der BU den versicherten Betrieben und in der NBU ihren Angestellten zurückerstattet. 

 

Absatz 5 

Neben den in den Absätzen 1 bis 4 festgelegten Grundsätzen wird in Absatz 5 bestimmt, dass die 

Ersatzkasse eine aggregierte Fondsrechnung führt. Diese bezieht sich sowohl auf die von den Versi-

cherern pro Versicherungszweig vereinnahmten Prämienzuschläge als auch auf den von ihnen indivi-

duell geschätzten Gesamtschadenaufwand sowie die erbrachten Zahlungen. Im Übrigen sollen die 

Organisation des Ausgleichsfonds für Grossereignisse und die Einzelheiten in der Durchführung der 

Finanzierung von der Ersatzkasse in einem Verwaltungsreglement bestimmt werden. Gestützt auf Arti-

kel 72 Absatz 1 UVG ist das Reglement vom Bundesrat zu genehmigen. 

 

Artikel 98 Wahlrecht der öffentlichen Verwaltungen  

 

Im aktuellen Artikel 98 Absatz 1 UVV ist lediglich von der organisatorischen Selbständigkeit die Rede. 

Das Element der eigenen Rechnung wird nicht erwähnt. Die Frage nach den Voraussetzungen an eine 

neue Einheit hat in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen, da sich viele Gemeinwesen neu organisieren. 



 17 

Eine neue Einheit kann als solche bezeichnet werden, wenn es nicht lediglich zu einer rechtlichen Um-

wandlung und organisatorischen Neuordnung einer bereits bestehenden Verwaltungseinheit mit gleich 

bleibender Tätigkeit und gleichem Personal kommt, sondern wenn der neu geschaffenen Organisati-

onseinheit erstmals und neu die Kompetenz einer eigenen Rechnungsführung eingeräumt wird. Wo 

bereits eine Struktur und Organisation mit eigener Rechnung bestand, entsteht durch eine rechtliche 

und administrative Neuorganisation aus unfallversicherungsrechtlicher Sicht keine neue Einheit. Ent-

scheiden bleibt, ob mit der Umstrukturierung erstmals neu eine eigene Rechnung geführt wird. In den 

Urteilen des Bundesgerichts i.S. Basler Spitäler vom 27. März 2015 (8C_600/2014) und 2. April 2015 

(8C_601/2014 und 8C_602/2014) ist die entsprechende Rechtsauffassung des BAG gestützt worden.  

 

Artikel 99 Leistungspflicht bei Versicherten mit mehreren Arbeitgebern 

 

Absatz 1 

Die Revision wird zum Anlass genommen, zwei sprachliche Anpassungen vorzunehmen. Damit ist 

keine materielle Änderung verbunden. 

 

Absatz 2 

In Absatz 2 wird die heutige Praxis verankert, dass bei einem Nichtberufsunfall eines Versicherten mit 

mehreren Arbeitgebern lediglich diejenigen Versicherer rückerstattungspflichtig sind, bei denen auch 

eine Nichtberufsunfall-Deckung besteht. Neu wird diese Rückerstattungspflicht auch auf die Hilflo-

senentschädigung ausgedehnt. Der Versicherer, der eine Rückerstattung wünscht, hat ein entsprechen-

des Begehren zu stellen. 

 

Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Zuständigkeit des Versicherers, wenn diese gemäss den Absätzen 1 und 2 nicht 

eindeutig ermittelt werden kann. In diesem Fall ist derjenige Versicherer leistungspflichtig, der den 

höchsten Verdienst versichert.    

  

Artikel 100 Leistungspflicht bei mehreren Unfallereignissen 

 

Für den Fall, dass verschiedene Unfälle aufeinander treffen, regelt Artikel 100 in unterschiedlichen 

Konstellationen, welcher Versicherer welche Leistungen zu erbringen hat und ob bzw. in welchem Aus-

mass er hierfür von anderen Versicherern eine Vergütung verlangen kann. 

 

Artikel 102a  Vorleistungspflicht 
 

Häufig ergeben sich im Rahmen eines neuen Unfalles heikle Kausalitätsfragen in Bezug auf die Mitwir-

kung einer Vorschädigung aus einem oder mehreren früheren Unfällen. Mit der Regelung in Artikel 102a 

soll gewährleistet werden, dass dem Versicherten wegen Streitigkeiten um die Leistungspflicht zwi-

schen den involvierten Unfallversicherern keine Nachteile erwachsen. Insbesondere soll vermieden 

werden, dass der Versicherte zu einem Verfahren zur Bestimmung der Zuständigkeit gezwungen wird, 

wenn zwei oder mehrere Versicherer ihre Zuständigkeit für die fraglichen Unfallfolgen verneinen. Im 

Aussenverhältnis, d.h. gegenüber dem Versicherten soll derjenige Versicherer Leistungen im Sinne von 

Vorleistungen erbringen, der dem Auftreten der Unfallfolgen in zeitlicher Hinsicht am nächsten steht. 

 

Artikel 103 Zusammenwirken der Versicherer  

 

Der bisherige Artikel 103 hielt fest, dass sich die Versicherer zusätzlich zu den oben genannten Aus-

künften auch die Einstufung im Prämientarif bekannt geben mussten. Diese Forderung ist seit der Auf-

hebung des Gemeinschaftstarifs nicht mehr sinnvoll, weil mit dem Gemeinschaftstarif auch die Definition 

der Tarifstufen aufgehoben wurde. Die Versicherer sind seitdem nicht mehr verpflichtet, einheitliche 

Tarifstufen zu bilden und geben sich diese bereits heute im Allgemeinen nicht mehr bekannt. Die Ände-

rung dieses Absatzes entspricht somit einer Anpassung an die heutige Praxis. 
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Artikel 108 Rechnungsgrundlagen  

 

Absatz 1 

Der bisherige Artikel 108 Absatz 1 sah vor, dass das Eidgenössische Departement des Innern im Ein-

vernehmen mit dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement Richtlinien vorgeben kann. Inzwi-

schen wird die Aufsicht über die Privatversicherer von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

wahrgenommen. Weil zudem die Rechnungsgrundlagen von allen Versicherern verbindlich anzuwen-

den sind, entsprechen diese Vorgaben „Weisungen“ und nicht „Richtlinien“. Der bisherige Ausdruck 

„Departement“ wird durch „EDI“ ersetzt. 

 

Artikel 110 Rückstellungen 

 

Der bisherige Artikel 110 verlangte Rückstellungen für Kurzfristleistungen für bereits eingetretene Un-

fälle und räumte dem Bundesamt für Gesundheit und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Befug-

nisse ein, entsprechende Richtlinien aufzustellen. Diese Bestimmungen sind nicht mehr erforderlich, 

weil neu Artikel 90 Absatz 1 UVG das Bedarfsdeckungsverfahren für die Kurzfrist- und Langfristleistun-

gen vorgibt.  

 

Artikel 111 Reserven  

 

Der bisherige Artikel 111 schrieb in Absatz 1 die Einrichtung einer obligatorischen Reserve vor, die 

jedes Jahr durch ein Prämienprozent zu äufnen war. Zudem ermöglichte Absatz 3 dieses Artikels die 

Errichtung fakultativer Ausgleichsreserven. Diese Vorgaben sind nicht mehr zeitgemäss und müssen 

an die veränderten rechtlichen Grundlagen in der Privatversicherung und in der Krankenversicherung 

angepasst werden.   

 

Die Privatversicherer nach Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe a erfüllen die Reserveanforderungen von 

Artikel 90 Absatz 3 UVG, wenn sie die Eigenmittelanforderungen des Versicherungsaufsichtsgesetz 

(VAG; SR 961.01) einhalten. Ihre Überprüfung fällt unter die Aufsicht der FINMA. Für die öffentlich 

rechtlichen Versicherer nach Buchstabe b gelten die Reservebestimmungen der jeweiligen Gemein-

wesen. Letzteres trifft heute noch für zwei Versicherer, die Aargauische Gebäudeversicherung und die 

Unfallversicherung Stadt Zürich zu, welche die Angestellten des Kantons Aargau und der Stadt Zürich 

gegen Unfälle versichern. Die Krankenversicherer nach Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe c müssen ihre 

Risiken und Szenarien im Bereich der Unfallversicherung nach den Artikel 10 – 13 der Krankenversi-

cherungsaufsichtsverordnung (KVAV) quantifizieren und in Zukunft dem BAG im Rahmen des Sol-

venztests für die Leistungen nach KVG jährlich Bericht erstatten. Die neue Regelung für die Suva in 

Absatz 4 entspricht der heutigen Praxis. 

 

Artikel 112a Finanzierung der Teuerungszulagen bei den Versicherern nach Artikel 68 Absatz 

1 Buchstabe a UVG und bei der Ersatzkasse 

 

Da die einzelnen Versicherer die gesonderten Rückstellungen in ihrem Vermögen führen und diese 

nicht Teil eigener Mittel des Vereins sind, wird präzisiert, dass der Verein eine Gesamtrechnung (ag-

gregierte Rechnung der gesonderten Rückstellungen aller Mitglieder) erstellt. 

 

Artikel 113 Klassen und Stufen  

 

Absatz 1 

Der bisherige Artikel 113 Absatz 1 forderte die Einreihung der Betriebe oder Betriebsteile in Klassen 

des Prämientarifs nur für die Kosten der Berufsunfälle und Berufskrankheiten. Damit gilt diese Bestim-

mung nur für die Berufsunfallversicherung. Neu wird diese Einschränkung fallengelassen. Die Versiche-

rer definieren bereits heute in ihren Tarifen Tarifklassen für alle Versicherungszweige, d.h. auch für die 

Nichtberufsunfallversicherung und die freiwillige Versicherung. Die Änderung dieses Absatzes ent-

spricht somit einer Anpassung an die heutige Praxis. 

 

Absatz 4 
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Entsprechend der langjährigen Praxis wird in der Verordnung festgehalten, dass die registrierten Versi-

cherer dem Bundesamt im laufenden Jahr jeweils die Tarife des Folgejahres einzureichen haben. Die 

Eingabe hat dabei bis spätestens Ende Mai zu erfolgen. Den Versicherer ist es jedoch freigestellt, die 

Tarife bereits zu einem früheren Zeitpunkt einzureichen. 

Ebenso wird gemäss der gelebten Praxis in der Verordnung verankert, dass die registrierten Versicherer 

dem Bundesamt jeweils im laufenden Jahr die Risikostatistiken des Vorjahres einzureichen haben. 

 

Artikel 115 Prämienpflichtiger Verdienst 

 

Absatz 2 

Bei Mehrfachbeschäftigungen wird der Lohn zur Berechnung des prämienpflichtigen Verdienstes je Ar-

beitsverhältnis erfasst, insgesamt bis zum Höchstbetrag des versicherten Verdienstes. Um klarzustel-

len, dass dies auch für Personen gilt, welche neben der unselbständigen eine selbständige, freiwillig 

nach UVG versicherte Tätigkeit ausüben, wird der Absatz 2 entsprechend ergänzt. 

 

Artikel 123a Auskunftsrecht 

 

Da das Auskunftsrecht gemäss der Datenschutzgesetzgebung selbstredend auch für die nach UVG 

versicherten Personen gilt, ist der Verweis in Artikel 123a obsolet, weshalb er gestrichen werden kann. 

 

Artikel 124 Verfügungen 

 

Betrifft nur den französischen Text, der redaktionell anzupassen ist. 

 

Artikel 128 Leistungen bei Unfall und Krankheit 

 

Entsprechend der geänderten Terminologie im Gesetz wird der Begriff „Heilanstalt“ in Absatz 1 erster 

Satz und Absatz 2 erster Satz durch „Spital“ ersetzt. 

 

Gliederungstitel vor Artikel 129  

 

Unter dem Achten Titel der Verordnung werden neu alle Bestimmungen zur Unfallversicherung von 

arbeitslosen Personen zusammengefasst. Zu diesem Zweck werden alle Vorschriften der Verordnung 

über die Unfallversicherung von arbeitslosen Personen (UVAL), soweit sie nicht bereits mit dem revi-

dierten UVG übernommen worden sind, in die Verordnung über die Unfallversicherung transferiert. 

 

Artikel 129 Höhe des Taggeldes  

 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich dem bisherigen Artikel 5 UVAL. Die Regelung von Artikel 5 Ab-

satz 4 UVAL findet sich als allgemein gültige, nicht auf die UVAL beschränkte Norm in Artikel 25 Absatz 

3 UVV. 

 

Gliederungstitel vor Artikel 130 

 

Der bisherige Gliederungstitel wird aufgehoben. 

 

Artikel 130 Zwischenverdienst nach Artikel 24 AVIG 
 
Die Absätze 1 bis 4 entsprechend grundsätzlich dem bisherigen Artikel 6 UVAL. 
 

Arbeitslose Personen sind bei der Suva gegen Unfälle versichert. Ist die versicherte Person selbständig 

tätig und erzielt sie einen Zwischenverdienst, so ist bei einem Unfall ausschliesslich die Suva und kein 

anderer Unfallversicherer leistungspflichtig. Der Begriff „Unfallversicherer“ wird daher durch „Suva“ er-

setzt. 
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In Absatz 5 wird die bisherige Regelung von Artikel 8 UVAL betreffend die Teilarbeitslosigkeit übernom-

men und auf die sinngemässe Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 4 verwiesen. 

 

Artikel 131 Prämien  

 

Die Absätze 1 und 2 werden unverändert aus dem bisherigen Artikel 10 UVAL übernommen.  

 

Absatz 3 

Die Modalitäten der Zahlung der Prämien für Personen, welche an Programmen zur vorübergehenden 

Beschäftigung, an Berufspraktika oder an Bildungsmassnahmen nach Artikel 91 Absatz 4 des Gesetzes 

teilnehmen, werden auf Gesetzesstufe geregelt. Die Höhe des Prämiensatzes hingegen wird in Artikel 

133 Absatz 3 festgelegt und ist für alle diese Personen gleich hoch. Dies entspricht inhaltlich der bishe-

rigen Regelung von Artikel 10 Absatz 3 letzter Satz UVAL.  

 

Die Absätze 4, 5 und 6 werden ebenfalls aus Artikel 10 UVAL übernommen, wobei nicht mehr von 

„Versicherer“, sondern von „Suva“ gesprochen wird. In Absatz 5 wird zudem präzisiert, dass Änderun-

gen der Prämiensätze mittels Verfügung zu eröffnen sind. 

  

Artikel 132 Beschwerde durch das Bundesamt  

 

Die Beschwerde durch das Bundesamt wird neu in Artikel 140a geregelt. Artikel 132 wird deshalb auf-

gehoben.  

 

Gliederungstitel vor Artikel 140a 

 

Die Rechtspflege wird neu unter dem Zehnten Titel der Verordnung geregelt. 

 

Artikel 140a Beschwerde durch das Bundesamt 

 

Artikel 140a entspricht der bisherigen Regelung von Artikel 132. Der bisherige Ausdruck „Bundesamt“ 

wird durch „BAG“ ersetzt. 

 

Gliederungstitel vor Artikel 141 

 

Die Schlussbestimmungen finden sich neu unter dem Elften Titel. 

 
Artikel 147b Übergangsbestimmungen 

 
Absatz 1 

Absatz 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des Gesetzes vom 25. September 2015 hält den 

Grundsatz fest, dass die Leistungen gemäss dem im Zeitpunkt des Unfalles geltenden Recht gewährt 

werden, mithin grundsätzlich keiner Kürzung unterliegen. Absatz 2 beinhaltet jedoch eine Abweichung 

von dieser Regel. Um die Überentschädigungen in absehbarer Zeit vermindern zu können, sollen die 

mit der Gesetzesrevision eingeführten Kürzungsregeln auch auf Renten anwendbar sein, die vor dem 

Inkrafttreten der gesetzlichen Neuerungen entstanden sind. Allerdings soll die Anwendbarkeit der Kür-

zungsregeln auf bereits laufende Renten nur mit einem zeitlichen Aufschub und in abgestufter Form 

eingeführt werden.   

 

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen keine Renten gekürzt werden, die vor dem Inkrafttreten der 

gesetzlichen Neuerungen entstanden sind, und deren Bezüger während der ersten acht Jahre nach 

dem Inkrafttreten der Revisionsbestimmungen das Rentenalter erreichen. Entsprechend wird in Absatz 

2 dritter Satz der Übergangsbestimmungen zur Änderung des Gesetzes vom 25. September 2015 fest-

gehalten, dass die Abstufung „für jedes weitere, dem achten Jahr folgende ganze Jahr“ einen Fünftel 

des Kürzungsbetrages nach neuem Recht ausmachen soll. Davon ausgehend, dass die Gesetzesno-

velle auf den 1. Januar 2017 in Kraft treten wird, setzt die jährlich um einen Fünftel abgestufte Kürzung 
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ein, wenn die Rentenbezüger das ordentliche Pensionierungsalter im Jahr 2025 erreichen. Für Renten-

bezüger, die das ordentliche Pensionierungsalter 2029 oder später erreichen, gelten die ordentlichen, 

nicht reduzierten Kürzungssätze. Diese zeitliche und quantitative Staffelung soll in Absatz 1 verdeutlicht 

werden.   

 

Für Unfälle, die sich nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle ereignen und zu einer Rente führen, gilt 

das neue Recht mit den Kürzungsmodalitäten gemäss Artikel 20 Absatz 2ter und Absatz 2quater UVG. 

 

Absatz 2 

Im Sinne einer Präzisierung wird festgehalten, dass Absatz 2 der Übergangsbestimmungen zur Ände-

rung des Gesetzes vom 25. September 2015 auch für Unfälle gilt, die sich vor Inkrafttreten der Revisi-

onsbestimmungen ereignet haben, die darauf zurückzuführende Rente jedoch erst danach zu laufen 

beginnt. 

 

Absatz 3 

Die Versicherer nach Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe c des Gesetzes, d.h. die Krankenkassen haben die 

Reserven nach Artikel 111 Absätze 1 und 3 des bisherigen Rechts in ihre Reserven nach Artikel 90 

Absatz 3 UVG zu überführen. 

 

II 

 

Weil alle Bestimmungen, die nicht bereits in die Änderung des UVG übertragen worden sind, in die UVV 

transferiert werden, kann die Verordnung über die Unfallversicherung von arbeitslosen Personen 

(UVAL) aufgehoben werden.  

 

III 

 

Die Änderung von anderen Erlassen wird im Anhang geregelt. 

 

IV 

 

Die revidierten Bestimmungen der Verordnung sollen gleichzeitig mit der Gesetzesnovelle am 1. Januar 

2017 in Kraft treten 

 

 

Änderung anderer Erlasse 

 

1.  Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-

vorsorge (BVV 2; SR 831.441.1) 

Ausgangslage 

 

Die bisherige Regelung bei Überentschädigung (Art. 34a BVG und Art. 24 – 26 BVV 2) ist nicht spezi-

fisch auf die Situation nach Erreichen des Rentenalters zugeschnitten. Artikel 24 Abs. 2bis BVV 2 war 

von Anfang an als temporärer Behelf konzipiert, um zu verhindern, dass als Folge einer Entwicklung in 

der Rechtsprechung nach dem Rentenalter in gewissen Fällen höhere Gesamtrentenansprüche entste-

hen, als eine Person auch vor dem Rentenalter je hätte verdienen können. Es war vorgesehen, die 

eigentliche Überarbeitung der Regelung später vorzunehmen, wenn die Lösung der UVG-Revision fest-

steht. Die Verordnung (BVV 2) muss nun in zweifacher Hinsicht angepasst werden. 

Einerseits wird gemäss der UVG-Revision vom 25. September 2015 bei einem Teil der UVG-Renten in 

Zukunft eine gewisse Kürzung bei Erreichen des Rentenalters erfolgen. Dadurch soll eine klare Besser-

behandlung gegenüber einer vergleichbaren nicht invaliden Person vermieden werden. Die Leistungen 

der 2. Säule sollen diese Kürzung nicht ausgleichen, denn sonst würde das Ziel der UVG-Revision, eine 

Überentschädigung zu beseitigen, vereitelt. Ausserdem entstünde eine generelle Verlagerung der Kos-

ten vom Unfallversicherer in die 2. Säule, was ebenfalls unerwünscht ist. Die obligatorische berufliche 
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Vorsorge soll die Kürzung durch die Reduktion der UVG-Rente im Rentenalter aber auch nicht durch 

eine eigene, zusätzliche Kürzung verstärken. 

Andererseits wurde die Kompetenzdelegation in Artikel 34a BVG wesentlich präzisiert, da die bisherige 

Fassung den heutigen gesetzestechnischen Anforderungen nicht mehr genügt. 

 

Verordnungsbestimmungen 

 

Artikel 6  Beginn der Versicherung  

Artikel 6 hat bisher den Beginn der Versicherung gleich definiert wie der Beginn der Versicherung nach 

UVG. Die vorgeschlagene Änderung übernimmt daher die neue Definition in Artikel 3 UVG. 

 

Artikel 24 Ungerechtfertigte Vorteile bei Invalidenleistungen vor dem Rentenalter und Hin-

terlassenenleistungen 

 

Bei den Hinterlassenenleistungen und den Invalidenleistungen vor dem Rentenalter entsteht durch die 

Änderung bei den UVG-Renten kein neuer materieller Koordinationsbedarf. Wegen der neuen, we-

sentlich präziseren Kompetenzdelegation an den Bundesrat muss die Verordnungsbestimmung je-

doch angepasst werden. Die bisherige Regelung wird dabei materiell weitestgehend übernommen. 

Gleichzeitig werden sinnvolle Klärungen und Verbesserungen der Lesbarkeit vorgenommen. 

 

Sachüberschrift  

Es wird präzisiert, dass diese Bestimmung nur noch die Kürzung von Invalidenleistungen vor dem or-

dentlichen Rentenalter und von Hinterlassenenleistungen regelt. Für die Invalidenrenten nach dem 

Rentenalter rechtfertigt sich aufgrund der Anpassung an die aktuelle UVG-Revision ein eigener Arti-

kel. 

 

Absätze 1 und 2 

Der Regelungsinhalt des bisherigen Absatz 1 ist in der neuen Fassung von Artikel 34a BVG direkt im 

Gesetzestext enthalten. Die Neuformulierung der Absätze 1 und 2 von Artikel 24 enthält die materielle 

Regelung des bisherigen Absatzes 2. Diese neue Gliederung soll die Lesbarkeit erleichtern. Als Neue-

rung wird ausdrücklich geklärt, dass auch Taggelder von obligatorischen und freiwilligen Versicherun-

gen angerechnet werden können, die freiwilligen Versicherungen allerdings nur, wenn sich der 

Arbeitgeber mindestens zur Hälfte an der Finanzierung beteiligt hat. Denn Versicherungen, die ganz 

oder überwiegend von der versicherten Person finanziert wurden, dürfen nicht zu einer Kürzung von 

BVG-Leistungen führen. Unter Buchstabe a von Absatz 2, der Definition der nicht anrechenbaren Ein-

künfte, werden neu ausdrücklich auch die Integritätsentschädigung und die Assistenzbeiträge ge-

nannt. 

 

Absatz 2bis  

Der bisherige Absatz 2bis wird aufgehoben und durch eine neue, mit der UVG-Revision koordinierte 

Lösung im neuen Artikel 24a ersetzt. 

 

Absätze 3 und 4 

Diese Absätze werden materiell nicht geändert. Wie an anderen Stellen der vorliegenden Änderung wird 

auch hier die Terminologie präzisiert. 

 

Absatz 6  

Dieser Absatz kodifiziert die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts. 

 

Artikel 24a Ungerechtfertigte Vorteile bei Invalidenrenten nach dem Rentenalter 

 

Absatz 1  

Dieser Absatz definiert, in welchen Fällen die BVG-Invalidenrenten nach dem ordentlichen Rentenalter 

gekürzt werden. Bei den meisten Invalidenrenten erübrigt sich eine Kürzung nach dem ordentlichen 

Rentenalter: Die Art der Berechnung der Invalidenrenten nach BVG ist nämlich so konzipiert, dass im 
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Rentenalter diese Rente nicht höher ist als die BVG-Altersrente einer vergleichbaren Person, die bei 

gleichem versichertem Lohn bis zum Rentenalter weiter gearbeitet hat.  

Auch die Leistungen der 1. Säule sind beim Übergang von einer IV-Rente zu einer Altersrente der AHV 

infolge Erreichens des ordentlichen Rentenalters nicht höher, als die Leistungen von vergleichbaren 

Personen, die ohne Invalidität bis zum Rentenalter gearbeitet haben. Daher besteht bei Personen, die 

ausschliesslich eine Rente der 1. Säule und eine Invalidenrente nach BVG beziehen, im Rentenalter 

kein Kürzungsbedarf, um ihre Situation an diejenige eines Altersrentners ohne vorgängige Invalidität 

anzugleichen. Kinderrenten, Splitting und Erziehungsgutschriften können zwar in der AHV rentenerhö-

hend wirken, haben ihren Entstehungsgrund aber nicht in einer allfälligen Invalidität und erhöhen im 

gleichen Ausmass das Renteneinkommen aller Altersrentner. Das Gleiche gilt für allfälliges Erwerbs-

einkommen nach dem Rentenalter: auch ein Altersrentner könnte dieses Einkommen neben seiner 

Rente noch erwerben. Es besteht daher kein Grund, die BVG-Leistungen nach dem ordentlichen Ren-

tenalter wegen einer Kumulation mit Leistungen der AHV zu kürzen.  

Wenn hingegen bei Invaliditätsfällen zu den Leistungen der 1. und der 2. Säule weitere Leistungen 

hinzukommen, wie Leistungen nach UVG, MVG oder allenfalls vergleichbare ausländische Leistungen, 

kann die Summe dieser Leistungen nach dem Rentenalter höher sein als die Altersrenten (inklusive 

Kinderrenten), die vergleichbare Personen ohne Invalidität erhalten würden. In dieser Situation besteht 

auch bei und nach dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters ein Regelungsbedarf für eine Kürzung.  

 

Absatz 2 

Die Koordination der BVG-Leistungen mit der Leistung der Unfallversicherung soll die Kürzung der 

UVG-Rente bei Erreichen des Rentenalters weder ausgleichen noch verstärken. Das Gleiche gilt für die 

Kürzung der Rente der Militärversicherung bei Erreichen des Rentenalters und bei Kürzungen allfälliger 

vergleichbarer ausländischer Leistungen. Diese Bedingungen werden bei BVG-Invalidenrenten erfüllt, 

wenn die Vorsorgeeinrichtung nach dem Rentenalter im Prinzip den gleichen Betrag ausrichtet, den sie 

bereits vor dem Rentenalter, gemäss der damaligen Überentschädigungsberechnung, an diese kon-

krete Person ausgerichtet hat. Damit müssen die Vorsorgeeinrichtungen auch bei den meisten BVG-

Invalidenrenten, die mit Renten der Unfall- oder Militärversicherung oder vergleichbaren ausländischen 

Leistungen zusammenfallen, keine neuen aufwändigen Berechnungen vornehmen. Der zweite Satz des 

Absatzes präzisiert, welche Leistungskürzungen bei Erreichen des Rentenalters gemäss Artikel 34a 

Absatz 4 BVG nicht ausgeglichen werden müssen.  

Bei zwei relativ kleinen Gruppen von versicherten Personen ist eine zusätzliche Korrektur notwendig, 

um eine neue Schlechterstellung zu verhindern (vgl. Abs. 3 und 4). 

 

Absatz 3 

Dieser Absatz trägt der Situation von Personen Rechnung, bei denen die Leistungen der 1. Säule weit-

gehend durch Berechnungselemente bestimmt werden, die nicht mit dem Erwerbseinkommen dieser 

Person zusammen hängen. Dies ist dann der Fall, wenn Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sowie 

das Splitting die Leistungen der 1. Säule relativ stark bestimmen. Die Wirkung der Erziehungs- und 

Betreuungsgutschriften und des Splittings, die in der 10. AHV-Revision aus sozialpolitischen Gründen 

eingeführt worden sind, darf nicht durch eine „Koordination“ in der 2. Säule neutralisiert werden. Daher 

muss beim Erreichen des Rentenalters die Summe aus UVG-Rente (bzw. MVG- oder vergleichbarer 

ausländischer Rente) und gekürzter Invalidenrente der obligatorischen 2. Säule (inkl. Kinderrenten) min-

destens dem Betrag der ungekürzten BVG-Invalidenrente (inkl. Kinderrenten) entsprechen.  

 

Absatz 4 

Ändern sich die Leistungen der 1. Säule nach dem ordentlichen Rentenalter, zum Beispiel weil der 

Anspruch auf eine Kinderrente wegfällt, passt die Unfallversicherung ihre Rentenberechnung grund-

sätzlich an (vgl. Art. 20 Abs. 2 UVG). Die Vorsorgeeinrichtungen brauchen in diesen Fällen daher meist 

keine Neuberechnung zu machen. Nur wenn die Unfallversicherung eine Reduktion der AHV-Leistun-

gen deshalb nicht vollständig ausgleicht, weil ihre Leistung den Höchstbetrag erreicht hat (vgl. Art. 20 

Abs. 1 UVG), muss die Vorsorgeeinrichtung den ausbezahlten Anteil der BVG-Rente erhöhen. Diese 

Erhöhung entspricht jenem Betrag, um den die Summe der Leistungen nach AHVG und UVG (bezie-

hungsweise MVG oder vergleichbare ausländische Leistungen) gesunken ist. Selbstverständlich muss 

die Vorsorgeeinrichtung auch unter Anwendung dieses Artikels keine höheren Leistungen ausrichten 

als die ungekürzten Invaliden- und Kinderrenten nach BVG. Das in Bezug auf die Unfallversicherung 
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Gesagte gilt auch für die Militärversicherung, sollte sie ihren Höchstbetrag nach Artikel 40 Absatz 2 

MVG erreicht haben und deshalb die AHV-Leistungen nicht vollständig ausgleichen. 

 

Absatz 5 

Auch nach dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters muss die versicherte Person der Vorsorgeein-

richtung die für die Koordination der Leistungen notwendigen Auskünfte erteilen.  

 

Absatz 6 

Dieser Absatz übernimmt die Regelung, die vom Bundesrat am 10. Juni 2016 beschlossen worden ist. 

Sie betrifft einen Spezialfall der Berechnung der Überentschädigung nach dem Rentenalter und gehört 

daher zur Materie, die im neu geschaffenen Artikel 24a geregelt wird. 

 

Auswirkung der Kürzungsregelung für die BVG-Mindestleistungen auf reglementarische Leis-

tungen  

 

Die BVV 2 ist eine Verordnung zum BVG und regelt daher im Prinzip nur die obligatorische berufliche 

Vorsorge. Bei den Invalidenrenten sehen viele Vorsorgeeinrichtungen in ihren Reglementen andere 

Leistungsdefinitionen vor als das BVG. Insbesondere ist reglementarisch oft ein System vorgesehen, 

bei dem bis zum Rentenalter eine temporäre Invalidenrente ausgerichtet wird und während dieser Zeit 

beitragsbefreit weiter ein (überobligatorisches) Altersguthaben mit entsprechenden Alters- und Zinsgut-

schriften aufgebaut wird. Bei Erreichen des Rentenalters wird eine neue Rente berechnet, indem analog 

zu einer „normalen“ Altersrente dieses Guthaben mit dem reglementarischen Umwandlungssatz in eine 

Rente umgewandelt wird. Da es sich um eine vom gesetzlichen System abweichende reglementarische 

Lösung handelt, muss auch eine allfällige Lösung für die Überentschädigung vom Reglement geregelt 

werden. Indirekt hat die Überentschädigungsbestimmung der obligatorischen beruflichen Vorsorge in 

der Verordnung aber auch für diese Einrichtungen eine wichtige Wirkung, denn sie bestimmt die Min-

desthöhe der Leistungen, auf die die Versicherten Anspruch haben. Die reglementarischen Leistungen 

müssen mindestens dieselbe Höhe erreichen: Wird zum Beispiel eine BVG-Invalidenrente im Betrag 

von Fr. 12‘000.- pro Jahr, die mit einer UVG-Rente zusammenfällt, gemäss Artikel 24 und 24a vor und 

nach dem Rentenalter auf den Betrag von Fr. 6000.- pro Jahr gekürzt, muss die reglementarische Re-

gelung so gestaltet sein, dass vor und nach dem Rentenalter mindestens Fr. 6000.- ausgezahlt werden 

(vgl. auch Art. 49 Abs. 1 2. Satz BVG). 

 

Artikel 25 

Absatz 1 wird überflüssig, denn die Koordination der BVG-Leistungen mit jenen von UVG und MVG, die 

beide zu den Sozialversicherungen zählen, wird in der Neufassung von Artikel 24 und dem neuen Artikel 

24a klar geregelt. Die Artikelüberschrift wird entsprechend angepasst. 

 

Artikel 26a und 26b 

Diese beiden Artikel übernehmen die Regelungen in Artikel 25a und 25b, die vom Bundesrat am 10. 

Juni 2016 beschlossen worden sind. Im Sinne einer besseren Verständlichkeit werden sie in der neuen 

Struktur an den Schluss des 6. Abschnitts platziert.   

 

 

2. Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV; SR 832.30) 

 

Ersatz von Ausdrücken 

 

Im ganzen Erlass wird „SUVA“ durch „Suva“ ersetzt. 

 

Artikel 1  Grundsatz  

 

Absatz 1 
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Die neue Umschreibung des Geltungsbereiches in Artikel 81 Absatz 1 UVG ist in der Verordnung zu 

übernehmen. 

 

Artikel 50 Berufskrankheiten 
 

Absatz 3 

Der Suva steht die Kompetenz zu, Richtlinien über maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen gesundheits-

gefährdender Stoffe sowie über Grenzwerte für physikalische Einwirkungen zu erlassen. Neu wird vor-

gesehen, dass die Suva vorgängig entsprechender Entscheide die betroffenen Kreise anhören muss. 

Es soll damit eine formalisierte Kommunikation etabliert werden, um die Akzeptanz neuer Richtlinien 

und die Bereitschaft ihrer Umsetzung zu verbessern. 

 

Artikel 58 Berichterstattung 
 

Absatz 2 

Artikel 92 Absatz 2 sieht vor, dass die Sonderrechnung mit einem Bericht jeweils bis Ende Juni des 

folgenden Jahres dem Bundesrat zur Genehmigung zu unterbreiten ist. Damit der Bundesrat wie bisher 

bei gleicher Gelegenheit auch den Jahresbericht der EKAS genehmigen kann, ist der Abgabetermin für 

den Jahresbericht der EKAS von bisher Ende Juli auf Ende Juni vorzuverlegen. 

 

Artikel 61 Betriebsbesuche und Befragungen 
 

Absatz 1bis 

Absatz 3 der am 1. Oktober 2015 in Kraft getretenen Revision von Artikel 6a VUV bestimmt, dass die 

Arbeitnehmer oder ihre Vertretung im Betrieb in geeigneter Form zu Abklärungen und Betriebsbesuchen 

der Behörden beigezogen werden müssen. Die bloss fakultative Regelung in Artikel 61 Absatz 1bis ist 

daher aufzuheben.  

 

Artikel 64 Verfügung 
 

Absatz 2 

Absatz 3  der am 1. Oktober 2015 in Kraft getretenen Revision von Artikel 6a VUV präzisiert, dass der 

Arbeitgeber die Arbeitnehmer oder ihre Vertretung im Betrieb über Anordnungen der Behörden infor-

mieren muss. Damit kann die weniger imperativ formulierte Regelung in Artikel 64 Absatz 2 aufgeho-

ben werden. 

 

Artikel 92 Verwendung des Prämienzuschlages 

 

Absatz 1 

Obwohl Artikel 92 unter dem Titel „Verwendung“ des Prämienzuschlags steht, wird diesbezüglich nichts 

geregelt. Entsprechend soll klar gestellt werden, dass sich die Verwendung der Prämienzuschläge nach 

den Beschlüssen der Koordinationskommission zu richten hat. Ihr allein steht das Verfügungsrecht über 

die von der Suva verwalteten Prämienzuschläge zu. 

 

Absatz 2 

Mit der Neuregelung, wonach die Suva die Prämienzuschläge im Auftrag der Koordinationskommission 

verwaltet, soll zum Ausdruck gebracht werden, dass der Suva lediglich eine treuhänderische Funktion 

zukommt.  

Gegenüber dem bisherigen Wortlaut wird in Übereinstimmung mit Artikel 87 Absatz 2 UVG offen gelas-

sen, wer die von der Suva zu führende, gesonderte Rechnung mit Bericht alljährlich dem Bundesrat zur 

Genehmigung zu unterbreiten hat. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass vertraglich be-

stimmt wird, ob die Suva die Rechnungsablage zuerst an die Koordinationskommission zu richten hat 

und diese die von ihr gutgeheissene Sonderrechnung dem Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet 

oder ob die Rechnungsablage weiterhin direkt von der Suva an den Bundesrat erfolgt. 
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Entsprechend der in den letzten Jahren gelebten Praxis soll die Zustellung des Berichtes und der Son-

derrechnung an den Bundesrat auf Ende Juni vorverlegt werden. 

 

Absatz 3 

Die Einzelheiten der treuhänderischen Verwaltung der Prämienzuschläge durch die Suva sollen in ei-

nem Vertrag zwischen ihr und der Koordinationskommission geregelt werden.  

 

Absatz 4 

Wie bisher ist der genehmigte Bericht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 

 

3. Verordnung über die Militärversicherung (MVV; SR 833.11) 

 

Artikel 9a und Artikel 13 – 13c 

Grundsätze der Versorgung, Tarife, Kostenermittlung und Leistungserfassung, Vergütung der 

ambulanten und stationären Behandlung Leistungen 

 

Analog zur UVV werden auch in der MVV die Grundsätze der Versorgung geregelt und gewisse, in 

Artikel 43 und 49 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) verankerte 

Tarifbestimmungsgrundsätze für sinngemäss anwendbar erklärt. Weiter wird festgehalten, dass ge-

samtschweizerisch einheitliche Tarifstrukturen für die Verträge mit den Medizinalpersonen und den sta-

tionären Behandlungsinstitutionen massgebend sein sollen. Diesbezüglich kann auf die Erläuterungen 

zu Artikel 67 und Artikel 70 bis 70c UVV verwiesen werden. 

 

Artikel 11 Spitäler, Kur- und Pflegeanstalten sowie Abklärungsstellen 

 

Weil Artikel 22 MVG geändert worden ist, muss der Verweis auf das Gesetz in Artikel 11 der MVV 

angepasst werden. Analog zu Artikel 68 UVV wird in Artikel 11 MVV bezüglich der Definition der Spitäler 

gemäss Absatz 1 und den Kuranstalten gemäss Absatz 2 eine Klarstellung vorgenommen, indem die 

bisher in Absatz 2 genannte Rehabilitation in Absatz 1 verschoben wird, so dass die Umschreibung der 

Kuranstalt auf die Nachbehandlung oder die Kur beschränkt bleibt. Damit soll zum Ausdruck gebracht 

werden, dass Kuranstalten nicht als Spitäler gelten. 

 

Artikel 14 Koordination der Tarife 

 

Absatz 1 

Der aktuelle Wortlaut bestimmt, dass Tarife nach Artikel 26 des Gesetzes nach Grundsätzen auszuge-

stalten sind, die auch für andere Sozialversicherungszweige Anwendung finden können. Das Departe-

ment kann Richtlinien aufstellen. Mit den neuen Bestimmungen in Artikel 13 bis 13c MVV wird diese 

Forderung erfüllt, indem die Tarifgrundsätze der Krankenpflegeversicherung für sinngemäss anwend-

bar erklärt werden. Unter diesen Umständen kann Absatz 1 aufgehoben werden. 

 

Absatz 4 

Der bisherige Begriff „Heilanstalt“ ist durch „Spital“ zu ersetzen. 

 

Artikel 16 Versicherter Verdienst beim Taggeld 

 

Absatz 4 

Das Taggeld der Militärversicherung bemisst sich nach dem versicherten Verdienst. In Absatz 4 wird 

präzisiert, welche Nebenbezüge und Zulagen mitberücksichtigt werden dürfen. Die Familien- und Kin-

derzulagen werden dort explizit erwähnt. Auf der andern Seite hat der Versicherte gestützt auf das 

Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG; SR 836.2) Anspruch auf die ganze Familienzulage. 

Diese wird ihm auch bei vollständiger Verhinderung an der Arbeitsleistung noch im laufenden und in 

den drei folgenden Monaten ausbezahlt. Danach besteht der Anspruch weiter, solange der Versicherte 

einen AHV-pflichtigen Lohn erhält, was mit dem Bezug von Taggeld der Militärversicherung der Fall ist. 
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Um eine Überentschädigung durch Aufrechnung der Familien- und Kinderzulagen beim versicherten 

Verdienst einerseits und durch integrale Auszahlung gestützt auf das FamZG andererseits zu vermei-

den, ist Artikel 16 Absatz 4 dahingehend anzupassen, dass die Familien- und Kinderzulagen beim ver-

sicherten Verdienst nicht berücksichtigt werden dürfen. Mit dieser Anpassung wird die 

Militärversicherung um rund 200‘000 Franken pro Jahr entlastet. 

 

Artikel 20 Beiträge an die Sozialversicherungen bei Selbständigerwerbenden und Nichter-

werbstätigen  

 

Absatz 1 

Der bisherige Artikel 20 Absatz 1 MVV bestimmt, dass vom Taggeld, das einem Selbständigerwerben-

den oder einem Nichterwerbstätigen ausgerichtet wird, die Sozialversicherungsbeiträge zum gleichen 

Ansatz abzuziehen sind wie für einen Arbeitnehmer. Gemäss Artikel 29 Absatz 3bis MVG, der am ersten 

Januar 2006 eingeführt worden ist, sind die Sozialversicherungsbeiträge jedoch integral von der Militär-

versicherung zu tragen, wenn sie eine Taggeld ausrichtet. Um dem gesetzgeberischen Willen zu ent-

sprechen, ist Artikel 20 Absatz 1 MVV dahingehend anzupassen, dass die Militärversicherung neben 

dem Taggeld auch die darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitneh-

meranteil) bezahlt, mit Ausnahme der Beiträge für die Arbeitslosenversicherung. 

In der Praxis hält sich die Militärversicherung bereits heute an die Regel von Artikel 29 Absatz 3bis MVG, 

weshalb der Anpassung von Artikel 20 Absatz 1 MVV nur formelle Bedeutung zukommt. 

 

Artikel 31 Koordination mit der Unfallversicherung 

 

Absatz 1 

Der in Absatz 1 erwähnte Verweis auf Artikel 76 MVG ist anzupassen, weil die Gesetzesbestimmung 

keine Absätze mehr beinhaltet. 

 

Artikel 33 Unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren 

 

Absatz 4 

Artikel 33 Absatz 4 MVV bestimmt, dass eine Rückforderung der Kosten eines rechtmässig anbegehr-

ten unentgeltlichen Rechtsbeistandes beim Versicherten ausgeschlossen ist.  

Diese Regelung beruht auf dem alten Artikel 91 MVG, der mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) aufgehoben worden ist. 

Seither wird das sozialversicherungsrechtliche Verfahren durch das ATSG geregelt. Allerdings findet 

sich dort keine Bestimmung zur Rückerstattung von Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege. Jedoch 

verweist Artikel 55 Absatz 1 ATSG für nicht abschliessend geregelte Verfahrensbereiche auf das Bun-

desgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021). Artikel 65 Absatz 4 VwVG bestimmt, 

dass die bedürfte Partei, wenn sie später zu hinreichenden Mitteln kommt, verpflichtet ist, Honorar und 

Kosten des Anwaltes der Körperschaft oder der autonomen Anstalt zu vergüten, die dafür aufgekommen 

war. Weil sich im MVG keine Bestimmung findet, die das ATSG oder das VwVG derogiert oder dem 

Bundesrat die Kompetenz einräumt, eine andere Regelung vorzusehen, ist festzustellen, dass Artikel 

33 Absatz 4 MVV gesetzwidrig ist und deshalb aufgehoben werden muss. Damit wird das Militärversi-

cherungsrecht in diesem Punkt dem Verfahrensrecht angeglichen, wie es von den andern Sozialversi-

cherungen, den kantonalen Sozialversicherungsgerichten (Art. 60 Abs. 2 ATSG), dem 

Bundesverwaltungsgericht (Art. 37 VGG; SR 173.32) und dem Bundesgericht (Art. 64 Abs. 4 BGG; SR 

173.110) angewendet wird. 

 

 

4. Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädi-

 gung (ALV; SR 837.02) 

 

Artikel 36 Obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle 
 

Absatz 1 
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Nachdem die in Absatz 1 erwähnte Verordnung über die Unfallversicherung der arbeitslosen Personen 

(UVAL) aufgehoben wird, weil alle ihre Bestimmungen, soweit sie nicht in das UVG übernommen wor-

den sind, in die UVV transferiert werden, ist der Verweis anzupassen und neu auf die Gesetzgebung 

über die Unfallversicherung zu verweisen. 
 


